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Besondere Bestimmungen
der Prüfungsordnung

für den Bachelorstudiengang

Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen
mit dem Unterrichtsfach Spanisch

an der Universität Paderborn

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 31. Oktober 2006
(GV.NRW. S. 474), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zum Aufbau der
Fachhochschule für Gesundheitsberufe in Nordrhein-Westfalen (Gesundheits-
fachhochschulgesetz) vom 08. Oktober 2009 (GV.NRW. S. 516), hat die Universität
Paderborn die folgende Ordnung erlassen:

Vom 20. September 2011
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Teil I

Allgemeines

§34
Zugangs- und Studienvoraussetzungen

Über die in § 4 Allgemeine Bestimmungen genannten Vorgaben hinaus sind für das
Studium des Unterrichtsfaches Spanisch Vorkenntnisse in der spanischen Sprache
unabdingbar. Die erforderlichen Sprachkenntnisse werden am Leistungsniveau des
Europäischen Referenzrahmens gemäß der dort vorgeschlagenen Stufen A1 - kl -
B1 - B2 - C1 - C2 gemessen. Der sprachliche Kenntnisstand wird vor Aufnahme des
Studiums mittels eines Sprachdiagnostiktests überprüft. Wer in diesem Test nicht
mindestens das nivel B1 (inicial) erreicht, kann nicht an den sprachpraktischen
Übungen und den Basisveranstaltungen, sondern nur an den
Einführungsveranstaltungen teilnehmen. Gleichzeitig wird der Besuch eines vom
Institut für Romanistik angebotenen sprachpraktischen Propädeutikums dringend
empfohlen. Wird auch bei einer - höchstens zweimaligen - Wiederholung des
Diagnostiktests das nivel B1 (inicial) nicht erreicht, ist eine Fortsetzung des Studiums
des Unterrichtsfaches Spanisch nicht möglich, es sei denn, die geforderten
Sprachkenntnisse können durch gleichwertige externe Leistungen nachgewiesen
werden, für Spanisch durch das Zertifikat DELE (Diploma de Espahol como Lengua
Extranjera). Dabei entspricht das nivel B1 (inicial) dem DELE nivel B1 (inicial).

§35
Studienbeginn

Für das Studium des Unterrichtsfaches Spanisch ist ein Beginn zum Sommersemester
und zum Wintersemester möglich.

§36
Studienumfang

(1) Das Studienvolumen des Unterrichtsfaches Spanisch umfasst 60
Leistungspunkte (LP), davon sind 9 LP fachdidaktische Studien nachzuweisen.

(2) Das Studium des Unterrichtsfaches Spanisch umfasst einen Auslandsaufenthalt
von mindestens drei Monaten Dauer in einem entsprechenden Land der
Zielsprache. Wird neben Spanisch eine weitere Fremdsprache studiert, so kann
die Zielsprache für den Auslandsaufenthalt frei gewählt werden.

§37
Erwerb von Kompetenzen

(1) In den fachwissenschaftlichen Studien des Unterrichtsfaches Spanisch sollen die
Studierenden folgende Kompetenzen erwerben:

■ Fachwissen: Die Studierenden haben nach Abschluss des Bachelorstudiums
ein solides, strukturiertes Fachwissen zu den grundlegenden Gebieten des
Fachs Spanisch (Landes-/Kulturwissenschaft; Sprachwissenschaft;
Literaturwissenschaft) erworben; sie können darauf zurückgreifen und dieses
Fachwissen ausbauen;
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■ Orientierungswissen: Die Studierenden haben ein Überblickswissen zu
grundlegenden Bereichen des Fachs Spanisch erworben;

■ Erkenntnis- und Arbeitsmethoden: Die Studierenden haben Einblick in
grundlegende Erkenntnis- und Arbeitsmethoden des Fachs Spanisch
gewonnen; sie verfügen über eine vertiefte Fähigkeit zur Analyse von Texten,
insbesondere von literarischen, Sach- und Gebrauchstexten sowie von
diskontinuierlichen Texten; der Habitus des forschenden Lernens wurde
angebahnt;

■ Sprachkompetenz: Die Studierenden verfügen über ein vertieftes
Sprachwissen und „nativnahes" Sprachkönnen in der Fremdsprache; sie sind
in der Lage, ihre fremdsprachliche und interkulturelle Kompetenz auf dem
erworbenen Niveau zu erhalten und ständig zu aktualisieren.

(2) In den fachdidaktischen Studien des Unterrichtsfaches Spanisch sollen die
Studierenden folgende Kompetenzen erwerben:
■ Fachwissen: Die Studierenden haben nach Abschluss des Bachelorstudiums

ein solides Wissen zu grundlegenden fachdidaktischen Positionen und
Strukturierungsansätzen sowie ein vertieftes fachdidaktisches Wissen in
spezifischen Themenfeldern erworben; sie kennen die Grundlagen fach- und
anforderungsgerechter Leistungsbeurteilung; sie haben einen ersten Einblick
in die gesellschaftliche Bedeutung des Fremdsprachenunterrichts in der
Schule erhalten;

■ Orientierungswissen: Die Studierenden haben ein ausbaufähiges
Orientierungswissen über die Grundlagen fremdsprachlicher Lehr- und
Lernprozesse erworben;

■ Methodenkompetenz: Die Studierenden können Ergebnisse fachdidaktischer,
lernpsychologischer und sozialwissenschaftlicher Forschung zur Gestaltung
von Lehr- und Lernumgebungen für den Fremdsprachenerwerb anwenden;

■ Sozialkompetenz: Die Studierenden begreifen einen reflektierten Umgang mit
Heterogenität als fachdidaktische Aufgabe; sie haben fundierte Kenntnisse
über Merkmale von Lernenden, die den Lernerfolg fördern oder hemmen
können, und Kenntnisse, wie daraus Lernumgebungen differenziert zu
gestalten sind.

§38
Module

(1) Das Studienangebot im Umfang von 60 LP, davon 9 LP fachdidaktische Studien,
ist modularisiert und umfasst 6 Module.

(2) Die Module bestehen aus Pflicht- und/oder Wahlpflichtveranstaltungen. Die
Wahlpflichtveranstaltungen können aus einem Veranstaltungskatalog gewählt
werden.

(3) Die Studierenden erwerben die in § 37 genannten Kompetenzen im Rahmen
folgender Module:
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Name des Moduls

Zeitpunkt
(Sem.)

P/WP LP
(nach
ECTS)

Basismodul 1 „Kultur-/Landeswissenschaft"

1. Sem. EV Kultur-/Landeswissenschaft
BV Kultur-/Landeswissenschaft

P
WP 9

Basismodul 2 „Sprachwissenschaft"

2.13. Sem. EV Sprachwissenschaft
BV Sprachwissenschaft

p
WP 9

Basismodul 3 „ -iteraturwissenschaft"

273. Sem. EV Literaturwissenschaft
BV Literaturwissenschaft

p
WP 9

Basismodul 4 „Sprachpraxis und Fachdidaktik"

1./2. Sem.
Ü Gramätica 1
Ü Expresiön escrita y oral 1
EV Fachdidaktik

p
p
p

9

Aufbaumodul 1 „Fachwissenschaft und Fachdidaktik"

4. Sem. AV Fachwissenschaft
AV Fachdidaktik

WP
WP 12

Aufbaumodul 2 „Sprachpraxis"

5./6. Sem.
Ü Gramätica 2
Ü Traducciön alemän-espanol 1
Ü Lektürekurs

p
p
WP

12

Abkürzungen

EV Einführungsveranstaltung
BV Basisveranstaltung
AV Aufbauveranstaltung
Ü Übung
P Pflichtveranstaltung
WP Wahlpflichtveranstaltung
LP Leistungspunkte
Sem. Semester

Anmerkungen

• In der Einführungsveranstaltung Fachdidaktik bilden allgemeine bzw.
fachspezifische Fragen zu Diagnose und Förderung einen thematischen
Schwerpunkt. Näheres ist den Modulbeschreibungen im Anhang zu entnehmen.

• Innerhalb des Wahlpflichtangebots werden Basis- und Aufbauveranstaltungen
aus den Bereichen der Sprach-, Literatur- und Landes-/Kulturwissenschaft sowie
die Aufbauveranstaltung Fachdidaktik des AM 1 ggf. im Hinblick auf die
Profilschwerpunkte „Medien und Bildung", „Umgang mit Heterogenität"
(Schwerpunkt: Interkulturalität) und „Gute gesunde Schule" als Möglichkeiten der
Profilbildung ausgewiesen.
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